
Allgemeine Geschaftsbedingungen 

1. Adriaanse van der Weel Advocaten, mit jeweiligem Sitz in Middelburg und Kanzleien in Middelburg, Rotterdam und 

Terneuzen, ist eine Gesellschaft bestehend aus Gesellschaften mit beschrankter Haftung nach niederlandischem Recht. Auf 

Anfrage wird eine Liste der Teilhaber der Gesellschaft zugesandt. Adriaanse van der Weel Advocaten (nachstehend: „die 

Gesellschaft" oder „Adriaanse van der Weel") setzt sich zum Ziel, die Tatigkeit eines Anwalts im weitesten Sinne auszuüben. 

2. Alle Auftrage werden ausschlieftlich durch die Gesellschaft angenommen und ausgeführt. Die Artikel 7:404 und 7:407 

Absatz 2 des niederlandischen Bürgerlichen Gesetzbuches (Burgerlijk Wetboek) finden keine Anwendung auf diese 

Auftragsvereinbarung. 

3. Sollte die Gesellschaft im Rahmen eines von ihr durchgeführten Auftrags, der ihr vom Mandanten erteilt worden ist, für 

einen von ihr verursachten Schaden in Haftung genommen werden, so ist jegliche Haftung der Gesellschaft beschrankt auf 

den Betrag, der im betreffenden Fall auf Grund der abgeschlossenen Berufshaftpflichtversicherung(en) ausgezahlt wird, 

zuzüglich des Selbstbehalts, der gemaft den Versicherungsbedingungen nicht zu Lasten des/der Versicherer(s) geht. Die 

Gesellschaft halt, wenn möglich zuvor, Rücksprache mit dem Mandanten hinsichtlich der Hinzuziehung eines Dritten im 

Interesse des Mandanten. Die Gesellschaft haftet nicht für eventuelle Leistungsstörungen des hinzugezogenen Dritten. Die 

Gesellschaft ist durch den Mandanten dazu bevollmachtigt, in seinem Namen eventuelle Haftungsbeschrankungen von 

Dritten zu akzeptieren. Der Mandant halt die Gesellschaft von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf irgendeine Weise mit 

den Tatigkeiten für den Auftraggeber zusammenhangen, einschlieftlich der angemessenen Kosten für den Rechtsbeistand, 

es sei denn, es liegt seitens der Gesellschaft grobe Fahrlassigkeit oder vorsatzliches Fehlverhalten vor. Dies gilt sowohl für 

hinzugezogene Dritte in den Niederlanden als auch im Ausland. 

4. Nicht nur die Gesellschaft, sondern auch alle Personen, die zur Durchführung irgendeines Auftrages hinzugezogen 

worden sind, können sich auf diese allgemeinen Geschaftsbedingungen berufen. Dies gilt auch für frühere Mitarbeiter, 

einschlieftlich ihrer eventuellen Erben, sofern sie nach ihrem Austritt aus der Kanzlei dieser Gesellschaft in Haftung 

genommen werden. 

5. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, wird das Honorar, das die Gesellschaft in Rechnung stellt, auf Stundenbasis 

berechnet. Dabei wird die Anzahl der geleisteten Stunden mit (einem) jahrlich festgelegten Stundentarif(en) multipliziert. 

Auslagen, die von der Gesellschaft für den Mandanten bezahlt wurden, werden separat in Rechnung gestellt. Die 

allgemeinen Kanzleikosten, wie Porto, Telefon-, Fax- und Kopierkosten etc. werden mit einem pauschalen Prozentsatz des 

Honorars in Rechnung gestellt. Die Rechnungstellung durch die Gesellschaft erfolgt grundsatzlich monatlich. Es gilt eine 

Zahlungsfrist von 15 Tagen ab Rechnungsdatum. 

6. Adriaanse van der Weel archiviert jede Mandatsakte sieben Jahre nach ihrer Schlieftung. Danach ist Adriaanse van der 

Weel berechtigt, die Akte zu vernichten. 

7. Adriaanse van der Weel ist der Beschwerde- und Schlichtungsregelung der Anwaltschaft (Klachten- en Geschillenregeling 

Advocatuur) angeschlossen. Auf Wunsch des Mandanten kann diese Regelung in Anspruch genommen werden. Auf Anfrage 

kann die Beschwerdeordnung von Adriaanse van der Weel kostenlos zugesandt werden. Die Beschwerdeordnung ist darüber 

hinaus auch auf der Website von Adriaanse van der Weel einzusehen: www.avdw.nl. Konflikte, die sich auf die Höhe der 

Rechnung beziehen, können der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft (Geschillencommissie Advocatuur) sowohl durch 

den Mandanten als auch durch die Gesellschaft vorgelegt werden. 

8. Diese allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten auch für erganzende und Folgeauftrage. 

10. Für das Rechtsverhaltnis zwischen der Gesellschaft und ihrem Mandanten gilt das niederlandische Recht. Für die 

Behandlung irgendeiner Streitigkeit zwischen der Gesellschaft und dem Mandanten ist ausschlietlich der niederlandische 

Richter zustandig. Die allgemeinen Geschaftsbedingungen wurden in Niederlandisch, Deutsch und Englisch verfasst. Sollte 

es Widersprüche zwischen der deutschen bzw. englischen und der niederlandischen Version dieser allgemeinen 

Geschaftsbedingungen geben, ist der niederlandische Text bindend. Diese allgemeinen Geschaftsbedingungen sind auf der 

Website von Adriaanse van der Weel abrufbar: www.avdw.nl. 

http://www.avdw.nl/
http://www.avdw.nl/


 


